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MITTEILUNGSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft WARTENBERG
und der Mitgliedsgemeinden Berglern, Langenpreising, Wartenberg

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg,
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungszeiten:
Mo 8:30-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Di + Fr 8-12 Uhr,
Mi 8-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Do 8-12 Uhr und 13:30-18 Uhr
Berglern
1. Bgm. Anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. Mo. 18-19:30 Uhr, 
Erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de · http://www.berglern.de

Langenpreising
1. Bgm. Josef Straßer, Tel. 7309-170
Dienststd.: jed. 1. Mo. 17:30-18:30 Uhr im Raum
der Mittagsbetreuung in der Grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter Tel. 7309-180
info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. Bgm. Christian Pröbst, Tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17-18 Uhr im Bürgermeister-
büro, Rathaus Wartenberg. Bitte um vorherige 
Anmeldung unter Tel. 08762/7309-120
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern
Nachbarschaftshilfe                  0172/1313135
Grundschule Berglern                               1637
Grundschule Langenpreising                    5353
Grund- u. Mittelschule Wartenberg          878
Mittagsbetreuung Wartenberg       0160/3641902
Josefsheim Wartenberg                                    735590
(Kinderkrippe „Nikolaus, Kinderhort „Die wilden Wawittel,
Tagespflegegruppe „Anna” u. Mittagsbetreuung Berglern)
Kindertagesstätte I „Zwergerlhaus“ Berglern     2888
Kindertagesstätte II „Die Strolche“ Berglern      727924-0
Kinderhort Berglern                         727924-13
Kindertagesstätte Villa Regenbogen
Langenpreising                                       727498
Kinderhaus St. Martin Langenpreising      5544
Haus für Kinder Wartenberg               42621-0
Pfarrkinderhaus Wartenberg                    5763
Medienzentrum Wartenberg               726246
Öffnungszeiten: 
Di., Mi., Do. 15-18 Uhr, 
Fr. 10-12 Uhr u. 15-18 Uhr u. Sa. 10-13 Uhr
Familienstützpunkt               0151/23 69 64 76
Wartenberg
Pflegekrisendienst            Tel. 08122/976 282 
für Berglern und Langenpreising

Bauhof Wartenberg                 08762/729808
Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
Abwasserzweckverband            08122/498-0 
Bauhof Berglern                     08762/7271151
Wasserzweckverband Berglerner Gruppe 1717
Meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst Erdgas                       08122/97790

Stördienst Strom
Wartenberg: Bayernwerk        0941/28003366
Berglern, Manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising                      08762/7267776

Recyclinghof Berglern
Öffnungszeiten: November bis März
Mittwoch                                     15 bis 17 Uhr
Samstag                                          9 bis 12 Uhr

Recyclinghof Langenpreising, Deutlmoos
Öffnungszeiten: November bis Februar
Dienstag 15 bis 17 Uhr | Samstag 9 bis 12 Uhr

Recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: November bis Februar
Montag, Mittwoch u. Freitag  15 bis 17 Uhr
Samstag                                       10 bis 13 Uhr
Weitere Entsorgungsmöglichkeiten:
Lindenstr. und Strogenstr. 67 (Parkplatz Edeka)

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Rathaus am 17.02.2026 geschlossen

Das Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg ist am
Dienstag, 17.02. geschlossen. Das Standesamt ist jedoch für drin-
gende, unaufschiebbare Angelegenheiten, insbesondere bei Ster-
befällen, telefonisch unter 08762/7309-450 erreichbar. 

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg

Fundsache

Folgende Gegenstände wurden im Bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
12.01., Prisostraße/Zehentweg, Schlüssel
Anfragen richten Sie bitte an das Bürgerbüro der VG, Tel. 7309-0

BEKANNTMACHUNG
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse und die Erteilung

von Wahlscheinen für die Wahlen
- des ersten Bürgermeisters der Gemeinde Berglern
- des Gemeinderats Berglern
- der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters der

Gemeinde Langenpreising
- des Gemeinderats Langenpreising
- des ersten Bürgermeisters des Marktes Wartenberg
- des Marktgemeinderats Wartenberg
- der Landrätin oder des Landrats
- des Kreistags

am 08. März 2026

1. Die Wählerverzeichnisse für die oben bezeichneten Wahlen der
Stimmbezirke der Gemeinden Berglern und Langenpreising und
des Marktes Wartenberg werden an den Werktagen während
der allgemeinen Dienststunden in der Zeit vom 16. Februar 2026
(20. Tag vor der Wahl) bis zum 20. Februar 2026 (16. Tag vor der
Wahl) von Montag bis Freitag jeweils von 8:00 bis 12:00 Uhr, zu-
sätzlich am Dienstag und Mittwoch jeweils 13:00 bis 16.00 Uhr
und Donnerstag von 13:30 bis 18:00 Uhr, im Bürgerbüro der Ver-
waltungsgemeinschaft Wartenberg, Marktplatz 8, 85456 War-
tenberg, Erdgeschoss, Zimmer 016, für Wahlberechtigte zur
Einsicht bereitgehalten.
Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der
zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können
Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft ge-
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macht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht
auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre
gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.

2. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist
oder einen Wahlschein hat.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann innerhalb der oben genannte Einsichtsfrist Beschwerde ein-
legen.
Die Beschwerde kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,
erhalten spätestens am 15. Februar 2026 (21. Tag vor der Wahl)
eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf
Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Be-
schwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, denn andern-
falls besteht die Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen
Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in
dem die Eintragung in das Wählerverzeichnis besteht.

5. Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben
5.1 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstim-

mungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat,
5.2 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstim-

mungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein zu-
gleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe nur in
dieser Gemeinde erfolgen,

5.3 durch Briefwahl.
6. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag
6.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte

Person.
Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06. März 2026, 15 Uhr
im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg,
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg, Erdgeschoss, Zimmer 016
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch)
beantragt werden. Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Er-
krankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch
bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden.

6.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-
tigte Person, wenn

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist
auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 Ge-
meinde- und Landkreiswahlordnung oder die Einspruchsfrist
gegen das Wählerverzeichnis nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 Ge-
meinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 und 3) versäumt
hat,

b) ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags-
oder Beschwerdefristen entstanden ist,

c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist
und sie nicht in ein Wählerverzeichnis eingetragen wurde.
Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten
Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum
Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht
aber telefonisch) stellen.

7. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu
berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer
Behinderung weder den Wahlschein selbst beantragen noch
einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unter-
stützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat
unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die
Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person ent-
spricht.

8. Die Wahlberechtigten erhalten mit dem Wahlschein
a) je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
c) einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der

Wahlbrief zu übersenden ist,

d) ein Merkblatt für die Briefwahl.
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder
amtlich überbracht. Verlorene Wahlscheine werden nicht er-
setzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass
ihr der der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann
ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein er-
teilt werden. 

9. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die
Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Per-
sonen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden,
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem
Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevoll-
mächtigte Person muss bei Abholung der Unterlagen das 16.
Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich auszu-
weisen. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behin-
derung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem
Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Per-
son ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer
Personalien glaubhaft zu machen, dass sie entsprechend dem
Willen der wahlberechtigten Person handelt. 

10. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehin-
dert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei
der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt.
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder
Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verän-
dert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflich-
tet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen
Person erlangt hat.

11. Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen,
dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und der ver-
schlossene Stimmzettelumschlag (mit den jeweils zugehörigen
Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag
angegebenen Stelle spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, er-
geben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

Wartenberg, 30.01.2026
gez. Josef Straßer, Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Berglern
4. Satzung zur Änderung der Satzung
ub̈er den Betrieb und die Benutzung

der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Berglern
(Kindertageseinrichtungssatzung – KiTa-Satzung)

Vom 29.01.2026
Auf Grund von Art. 23 Satz 1, Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeord-
nung fur̈ den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796,
BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. De-
zember 2025 (GVBl. S. 637) geändert worden ist, erlässt die Ge-
meinde Berglern folgende Satzung:

§ 1
Die Satzung ub̈er den Betrieb und die Benutzung der Kindertages-
einrichtungen der Gemeinde Berglern (Kindertageseinrichtungssat-
zung – KiTa-Satzung) vom 01.04.2021 (veröffentlicht im Mitteilungs-
blatt der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg Nr. 14 vom
09.04.2021) in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 28.05.
2025 (veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemein-
schaft Wartenberg Nr. 23 vom 13.06.2025) wird wie folgt geändert:
1. § 6 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird Satz 4 gestrichen.



b) Die Sätze 5 bis 7 werden Sätze 4 bis 6.
c) Absatz 5 Satz 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. Kinder, die innerhalb der Einrichtung wechseln; dies gilt nicht
fur̈ den Wechsel in den Hort;“

2. § 19 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 3 Nr. 4 werden die Worte „(nur Zwergerlhaus)“

gestrichen.
b) In Absatz 2 Satz 3 Nr. 5 werden die Worte „(nur Zwergerlhaus)“

gestrichen.
c) In Absatz 4 Nr. 5 werden die Worte „(nur Zwergerlhaus)“ gestri-

chen.
d) In Absatz 4 Nr. 6 werden die Worte „(nur Zwergerlhaus)“ gestri-

chen.
e) In Absatz 4 Nr. 7 werden die Worte „(nur Zwergerlhaus)“ gestri-

chen.
f) In Absatz 4 Nr. 8 werden die Worte „(nur Zwergerlhaus)“ gestri-

chen.
3. § 22 wird wie folgt geändert:

In Absatz 5 werden die Worte „3. 16.30 Uhr;“ gestrichen.

§ 2
Diese Satzung tritt am 01.09.2026 in Kraft.

Wartenberg, 29.01.2026
Gemeinde Berglern
gez. Anton Scherer, Erster Bur̈germeister

5. Satzung zur Änderung der Satzung ub̈er die Erhebung
von Gebuḧren fur̈ die Kindertageseinrichtungen
(Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhort)

der Gemeinde Berglern
(Kindertageseinrichtungsgebuḧrensatzung –

KiTa-Gebuḧrensatzung) Vom 29.01.2026
Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264,
BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember 2025
(GVBl. S. 642) geändert worden ist, erlässt die Gemeinde Berglern
folgende Satzung:

§ 1
Die Satzung ub̈er die Erhebung von Gebuḧren fur̈ die Kindertages-
einrichtung (Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhort) der Ge-
meinde Berglern (Kindertageseinrichtungsgebuḧrensatzung –
KiTa-Gebuḧrensatzung) vom 01.04.2021 (veröffentlicht im Mittei-
lungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg Nr. 16 vom
23.04.2021) in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom
01.02.2024 (veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Verwaltungsge-
meinschaft Wartenberg Nr. 6 vom 16.02.2024) wird wie folgt geän-
dert:
§ 7 wird wie folgt geändert:
Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„2Die monatliche Pauschale beträgt bei Teilnahme am Mittagstisch
fur̈
1. Krippenkinder 58,00 Euro;
2. Kindergartenkinder an 1 Wochentag 18,00 Euro (nur Die Strol-

che);
3. Kindergartenkinder an 2 Wochentagen 29,00 Euro (nur Die Strol-

che);
4. Kindergartenkinder an 3 Wochentagen 40,00 Euro (nur Die Strol-

che);
5. Kindergartenkinder an 4 Wochentagen 51,00 Euro (nur Die Strol-

che);
6. Kindergartenkinder an 5 Wochentagen 62,00 Euro;
7. Hortkinder bei einer Betreuung an 3 Wochentagen 41,00 Euro;
8. Hortkinder bei einer Betreuung an 4 Wochentagen 52,00 Euro;
9. Hortkinder bei einer Betreuung an 5 Wochentagen 63,00 Euro.

§ 2
Diese Satzung tritt am 01.09.2026 in Kraft.

Wartenberg, 29.01.2026
Gemeinde Berglern
gez. Anton Scherer, Erster Bur̈germeister

Markt Wartenberg
Öffentliche Bekanntmachung;
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Weise Berg III, 1. Änderung“

Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss Wartenberg hat mit Be-
schluss vom 26.01.2026 den Bebauungsplan „Weise Berg III, 1. Än-
derung“ als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit
gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsub̈lich bekannt
gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Bebauungsplanän-
derung in Kraft.
Jeder kann den Bebauungsplan mit der Begrun̈dung bei der Ge-
meindeverwaltung, Zimmer 219, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
während der ub̈lichen Öffnungszeiten einsehen und ub̈er deren In-
halt Auskunft verlangen. Weiterhin kann der Bebauungsplan mit
der Begrun̈dung im Internet auf der Homepage des Marktes War-
tenberg und im Internetportal des Landes Bayern eingesehen wer-
den.
Auf die Voraussetzungen fur̈ die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hinge-
wiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung derdort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Beruc̈ksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche

Verletzungder Vorschriften ub̈er das Verhältnis des Bebauungs-
plans und desFlächennutzungsplans und

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenub̈er der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begrun̈denden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind. Außer-
dem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsan-
spruc̈he fur̈ nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind,
die Fälligkeit des Anspruches herbeigefuḧrt wird.

Markt Wartenberg
Wartenberg, 29.01.2026
gez. Christian Pröbst, Erster Bur̈germeister

Abwasserzweckverband
Langjähriger Geschäftsleiter des Abwasserzweckverbands Erdinger 
Moos Josef Schmittner ub̈ergibt mit Wirkung zum 01.03.2026 seine
Position an Alexandra Melzer. Bereits zum 01.02.2020 wechselte
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Frau Alexandra Melzer nach langjähriger Erfahrung als Geschäfts-
fuḧrerin von Verbänden im Handwerk zum Abwasserzweckverband.
Seither ist sie als Verwaltungsleiterin und stellvertretende Ge-
schäftsleiterin neben Herrn Schmittner fur̈ die operative und stra-
tegische Weiterentwicklung des Abwasserzweckverbandes tätig.
Nun erfolgt aufgrund des altersbedingten Ausscheidens des Herrn
Schmittner die Ernennung von Frau Alexandra Melzer als Geschäfts-
leiterin zum 01.03.2026.
Die Abwasserbranche hat sich in Zukunft zahlreichen Herausforde-
rungen zu stellen. Im Vordergrund der Tätigkeiten von Frau Melzer
wird die nächsten Jahre die betriebliche Umsetzung der Europäi-
schen Kommunalen Abwasserrichtlinie sein. Diese soll bis Mitte des
Jahres 2027 in innerdeutsches Recht transformiert werden.
Der Verbandsvorsitzende und Oberbur̈germeister der Großen Kreis-
stadt Erding Herr Gotz bedankt sich bei Herrn Schmittner fur̈ den
langjährigen und erfolgreichen Einsatz beim Abwasserzweckver-
band Erdinger Moos. Herr Schmittner ist seit 2015 Geschäftsleiter
des Abwasserverbandes und hat zahlreiche Herausforderungen der
Abwasserbranche bestens gemeistert. Laut Herrn Verbandsvorsit-
zenden Gotz ist der Abwasserzweckverband mit Frau Melzer als
Volljuristin fur̈ die Zukunft hervorragend aufgestellt.
Der Abwasserzweckverband Erdinger Moos mit Sitz in Eitting ist
einer der größten Abwasserentsorger in der Region und entsorgt
das Abwasser der 12 Mitgliedsgemeinden, darunter die Große Kreis-
stadt Erding, sowie das Schmutzwasser und Enteisungsabwasser der
Flugzeugenteisung des Flughafens Mun̈chen.

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg B Donnerstag, 12.2.
Wartenberg C Freitag, 13.2.

Gemeinde Berglern

Nichtamtlicher Teil
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Pfarrgemeinderatswahl 2026

Am Samstag, 28.2., von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, 1.3., von 8
bis 13 Uhr sind alle wahlberechtigten Katholiken der Pfarrei St. Peter
& Paul Berglern aufgerufen, im Pfarrhaus in Berglern den neuen
Pfarrgemeinderat für die nächsten vier Jahre zu wählen. Bitte infor-
mieren Sie sich über die Aushänge an der Kirche über die zur Wahl
stehenden Kandidatinnen und Kandidaten.
Sollten Sie die Briefwahl bevorzugen, können Sie die Briefwahlun-
terlagen ab Montag, 9.2. über das Pfarrbüro Berglern, Mittwoch
von 9 bis 11 Uhr und 16 bis 18 Uhr, sowie Donnerstag von 9 bis 11
Uhr, Tel. Nr. 08762/2765 beantragen.
Bitte gehen Sie zahlreich zur Wahl! Eine hohe Wahlbeteiligung ist
ein Zeichen echter Wertschätzung für dieses wichtige Ehrenamt!

Der Wahlausschuss

Förderverein Berglern fur̈ Kinder e. V.
Wir stellen uns vor:
Der Förderverein Berglern fur̈ Kinder setzt sich mit
viel Herz fur̈ die Familien und Kinder in unserer Ge-
meinde ein. Wir unterstuẗzen die beiden ortsansäs-

sigen Kindergärten in Berglern sowohl finanziell, als auch
organisatorisch – etwa bei Festen, besonderen Aktionen oder grö-
ßeren Ausflug̈en.
Unser Ziel ist es, die Teilnahme an Veranstaltungen und Ausflug̈en
fur̈ alle Kinder möglich zu machen. Deshalb helfen wir dabei, die
Kosten fur̈ Familien so gering wie möglich zu halten und Chancen-
gleichheit zu fördern.
In enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Elternbeiräten der bei-
den Kindergärten in Berglern bilden wir ein starkes Team.
Wir freuen uns sehr ub̈er jeden, der unsere Arbeit durch eine Mit-
gliedschaft unterstuẗzt.
Haben wir euer Interesse geweckt? Dann freuen wir uns ub̈er eine
kurze Nachricht an unser Postfach: berglernfuerkinder@web.de

Stefanie Todt und Jasmin Appelmann
Vorstandsvorsitzende und Grun̈dungsmitglieder des Fördervereins

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Mi. 4.2. Hl. Rabanus Maurus, Bischof
15:30 Pfarrverband: Firmbeichte
Do. 5.2. Hl. Agatha, Jungfrau, Märtyrin
15:30 Pfarrverband: Firmbeichte
15:00 Niederlern: Gebetstreffen
Fr. 6.2. Hll. Paul Miki und Gefährten, Märtyrer
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
Sa. 7.2.
15:00 Ewige Anbetung Gebetsstunden
15-16 Uhr Niederlern, Mitterlern
16-17 Uhr Berglern, Glaslern, Mooslern
17:00 Vorabenmesse
So. 8.2.
10:00 Wortgottesfeier mit Kommunionfeier
Di. 10.2. Hl. Scholastika, Jungfrau
18:00 EUCHARISTIEFEIER
Mi. 11.2. Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lourdes
14:00 Seniorennachmittag im Pfarrheim

Gemeinde Langenpreising
Endlich wieder Weiberfasching in Langenpreising 

Am Samstag, 7.2., steigt ab 19 Uhr der Weiberfasching im Gasthaus
Oberwirt in Langenpreising. DJ Mill sorgt für beste Stimmung, dazu
erwarten euch Überraschungsauftritte, die den Abend unvergess-
lich machen. Kostümierung ist erwünscht!
Der Eintritt kostet 5 €, der Resterlös geht an den Brustkrebs
Deutschland e.V..
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Faschingsfeier der Senioren

Am Mittwoch, 11.2., findet ab 13:30 Uhr wieder die alljährliche Fa-
schingsfeier der Senioren zusammen mit dem VdK im Landgasthof
Lintsche in Zustorf statt.
Neben Musik, lustigen Geschichten und Sketchen wird auch der Kin-
derchor wieder seinen Auftritt haben. Herzliche Einladung zur Teil-
nahme!

Maria Reindl, Seniorenbeauftragte PGR
Adolf Neidhart, VdK-Ortsgruppe Langenpreising

Valentinstag auf der Piste – Lass dich überraschen!“

Datum: 14.02., Abfahrt: 06:00 Uhr | Rückfahrt: 16:00 Uhr
Überrasche deine Liebsten (oder dich selbst) mit einem unvergess-
lichen Skitag in einem geheimen Traumskigebiet!
Genieße perfekt präparierte Pisten, atemberaubende Ausblicke und
jede Menge Spaß – ganz ohne Stress.
Was dich erwartet:
• Ein exklusives Überraschungs-Skigebiet
• Gemeinsame Zeit im Schnee
• Perfekte Gelegenheit für Paare, Freunde und Familien
Sichere dir jetzt deinen Platz – die Plätze sind begrenzt!

Erst- und Folgebelehrung Infektionsschutzgesetz

Am Donnerstag, 26.2., findet um 19 Uhr eine Belehrung nach § 43
Abs. 4 und Abs. 5 des Infektionsschutzgesetzes (Erst- und Folgebe-
lehrung) im Schützenhaus, Deutlmooser Straße 31 in Langenprei-
sing statt. Hierzu sind alle Interessierten herzlichst eingeladen.

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 4.2. Hl. Rabanus Maurus, Bischof
15:30 Pfarrverband: Firmbeichte
18:00 Messfeier, Amt f. † Alois u. Maria Weiß

Do. 5.2. Hl. Agatha, Jungfrau, Märtyrin
15:30 Pfarrverband: Firmbeichte
Fr. 6.2. Hll. Paul Miki und Gefährten, Märtyrer
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
15:00 Winterfest Kinderhaus St. Martin in der Schulturnhalle
17:00 Anbetungsstunde für den Pfarrverband
So. 8.2.
10:00 EUCHARISTIEFEIER, Amt f. † Mutter, Schwiegerelt., Großelt.

u. Verw. v. Sylvia Stadler, f. † Elt., Schwiegermutter, Schwager
Georg, Onkel und Tanten v. Peter Stadler, f. † Oma Maria Heil-
maier v. d. Enkelkindern, f. leb. u. † Mitgl. d. Stockschützen,
f. † Ursula u. Franz Xaver Beibl u. † Angeh., f. † Alois, Adelheid
u. Therese Beibl, f. † Leopoldine u. Martin Beibl u. deren †
Angeh., f. † Maria u. Franz Xaver Forster u. deren † Angeh., f.
† Franz Müller u. dessen † Mutter Franziska Müller, f. † Mag-
dalena u. Martin Weindl v. Irene Bauer u. f. † Elke Maria Beibl

Mi. 11.2. Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lourdes
13:30 Zustorf: Faschingsfeier der Senioren mit VdK im Gasthaus

Lintsche
18:00 Zustorf: Messfeier, Amt f. † Vater Sylvester Schwarzbözl v.

Christl Sellmaier m. Familie

Verstorben in unserem Pfarrverband ist Herr Stephan Götz aus Zu-
storf, im 46. Lebensjahr.
Der Herr schnke ihm den Ewigen Frieden.
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Markt Wartenberg
Stammtisch Obst- und Gartenbauverein Wartenberg e.V.

Am Donnerstag, 5.2., von 16:00 - 18:00 Uhr im Café Härtl.

Pfarrnachmittag mit Faschingsfeier der Kath. Frauengemeinschaft
Wartenberg

Am Dienstag, 10.2. findet ab 14 Uhr unser nächster Pfarrnachmittag
statt. Diesmal feiern wir Fasching mit Musik von Peter Bisaha und
dem Theaterteam Rosmarie und Monika.
Wir freuen uns Sie im Pfarrsaal begrüßen zu dürfen. Gerne dürfen
Sie auch markiert kommen. Für das leibliche Wohl wird von uns bes-
tens gesorgt.

Telefonische Seniorensprechstunde

Die monatliche telefonische Seniorensprechstunde der Seniorenre-
ferenten findet am Donnerstag, 12.2., von 18 - 19 Uhr statt.
Die Kontaktdaten Ihrer Seniorenreferenten:
Nina Hieronymus, 0176 924 699 82, nina.hieronymus@wartenberg.de
Paul Neumeier, 08762 3516, paul.neumeier@wartenberg.de
Martina Scheyhing, 0175 333 1105, martina.scheyhing@wartenberg.de
Oder Sie schreiben an das Postfach:
seniorenreferenten@wartenberg.de.

Faschingstreiben in Wartenberg

Am Faschingsdienstag, 17.2., wird in Wartenberg zum geplanten
Faschingstreiben auch ein Umzug bei jedem Wetter stattfinden.
Die Aufstellung ist am Bürgerhaus in der Oberen Hauptstraße, der

Zug geht dann Obere Hauptstraße, Untere Hauptstraße hin und zu-
rück bis zum Finale am Marktplatz.
Am Marktplatz wird Dance United für Unterhaltung und auch für
die Bewirtung sorgen. 
Alle Vereine, Gruppen und Besucher aus nah und fern sind herzlich
eingeladen teilzunehmen, mit Lumpengwand wie bei der Bettel-
hochzeit oder maskiert nach Lust und Laune. 

Schießabend

Am Freitag, 6.2., um 18:30 Uhr findet das Jugendtrai-
ning statt und ab 19 Uhr Training für alle Altersklassen
im Gasthaus Bachmaier in Pesenlern.  
Jeder ist herzlich willkommen für ein geselliges Bei-

sammensein im Gasthaus. Außerdem würden wir uns sehr freuen,
neue Gesichter an unserem Schießstand begrüßen zu dürfen.

Die St. Ulrich Schützen Pesenlern freuen sich auf euch und eine rege
Teilnahme.

VdK Wartenberg/Fraunberg

Wir treffen uns wieder am Mittwoch 11.2., ab 15 Uhr zum Stamm-
tisch im Café Härtl in Wartenberg. Wir freuen uns auf einen gesel-
ligen Nachmittag. Jeder ist herzlich willkommen.

die VdK-Vorstandschaft

Notruf 112 - Ihre Sicherheit liegt uns
am Herzen

Noch immer kennen zu wenige Menschen
in Deutschland die einheitliche Notrufnum-
mer 112. Dabei kommt es gerade im Not-
fall darauf an, schnell Hilfe zu rufen und die
richtigen Angaben zu machen.
Deshalb unsere Bitte: Merken Sie sich die
Notrufnummer 112. Mit ihr können Sie in ganz Europa Feuerwehr
und Rettungsdienst erreichen. Gebührenfrei aus allen Netzen - auch
über Mobilfunk.
Damit so schnell wie möglich Hilfe zu Ihnen kommt, haben wir in
Bayern Integrierte Leitstellen aufgebaut. Diese nehmen Ihren Notruf
entgegen und informieren die nächstgelegene Feuerwehr oder den
Rettungsdienst, der am schnellsten bei Ihnen sein kann. Denn jede
Minute ist kostbar.
Bitte helfen auch Sie mit, damit die Notrufnummer 112 bekannter
wird. Oder sagen Sie in Sozialen Netzwerken weiter, worauf es im
Notfall ankommt.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Mi. 4.2. Hl. Rabanus Maurus, Bischof
15:30 Pfarrverband: Firmbeichte
15:30 Klinik: Evang. Gottesdienst
Do. 5.2. Hl. Agatha, Jungfrau, Märtyrin
15:30 Pfarrverband: Firmbeichte
18:00 EUCHARISTIEFEIER
Fr. 6.2. Hll. Paul Miki und Gefährten, Märtyrer
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
19:15 Auerbach: EUCHARISTIEFEIER mit Kerzenweihe
So. 8.2.
8:30 EUCHARISTIEFEIER
10:00 Kinderkirche im Pfarrsaal
11:15 Taufe von Kilian Maier
Mo. 9.2. Hl. Alto, Abt, Glaubensbote
17:30 Josefsheim: Taizè-Abendgebet
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Di. 10.2. Hl. Scholastika, Jungfrau
14:00 Pfarrnachmittag im Pfarrsaal
19:00 Sakraler Tanz im Evang. Gemeindezentrum „Gebet für die

Erde”
Mi. 11.2. Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lourdes
15:30 Klinik: Kath. Gottesdienst
Do. 12.2.
18:00 EUCHARISTIEFEIER

Jagdgenossenschaft Maria Thalheim

Einladung zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Maria Thal-
heim am Freitag, 20.2., um 19:30 Uhr im Gasthaus Strasser in Ober-
bierbach.
Tagesordnung:
1. Eröffnung, Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers
2. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
3. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jagdpachtschillings 
5. Bericht der Jagdpächter
6. Wünsche und Anträge
Die Jagdgenossen werden gebeten, an der geschlossenen Veran-
staltung teilzunehmen. Jeder Jagdgenosse (Grundstückseigentü-
mer) kann sich durch schriftliche Vollmacht durch einen anderen
Jagdgenossen vertreten lassen. Anschließend an die Versammlung
gibt es ein Jagdessen. Hierzu laden die Jagdpächter alle Jagdgenos-
sen mit Partner herzlich ein.

Maria Thalheim, 27.01.2026
Johannes Ertl, Jagdvorsteher
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www.nachhilfe-hellinger.de
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Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Sa. 7.1./So. 8.2., versieht 
Dr. Anne Hoheisel, Banatstr. 29, Moosburg, Tel. 08761-4171

Dr. Petra Neuerer, Katharina-Fischer-Platz 4, Erding, Tel. 08122-229614

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:30 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.        6.2.  Apotheke im West Erding Park, Johann-Auer-Str. 4
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
Sa.       7.2.  Rathaus-Apotheke, Erding, im SemptPark OHG, Pretzener Str. 10
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
So.       8.2.  Weltrich’sche Apotheke, Wartenberg, Obere Hauptstr. 4
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
Mo.    9.2.  Marien-Apotheke OHG, Münchener Str. 4, Moosburg
                      Johannes-Apotheke OHG, Erding, Friedrich-Fischer-Str. 7
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
Di.       10.2.  Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
Mi.      11.2.   Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr
Do.      12.2.   Marien-Apotheke OHG, Münchener Str. 4, Moosburg
                    Apotheke im West Erding Park, Johann-Auer-Str. 4
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-Mo 7:30-20 Uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Apotheken-Notdienst 0800 0022833

Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen
unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

Telefonseelsorge bei psychischen Notsituationen: 
0800 111 0 111    · 0800 111 0 222   · 116 123
Hilfetelefon bei Gewalt gegen Frauen: 116 016

!! NEUERÖFFNUNG !!
am 9. April in Wartenberg

Marktplatz 13

Nette Haushälterin nach Wartenberg gesucht.
Für 20 Wochenstunden, bei guter Bezahlung,

Berwerbungen bitte an: Chiffre Nr.  5
Druckerei Gerstner, Strogenstr. 56, 85456 Wartenberg, Tel. 08762 1266 

oder mail@drucken.digital

Haushaltshilfe für 3-4 Monate gesucht
2x pro Woche in Wartenberg, Vergütung nach Vereinbarung

Bei Interesse melden unter Chiffre Nr. 6
Druckerei Gerstner, Strogenstr. 56, 85456 Wartenberg, Tel. 08762 1266 

oder mail@drucken.digital


